
4. Juni 2008 | Bündner Anzeiger | Agenda | 45 ■

Durch einen frühzeitigen Bezug 

oder die Verpfändung des Pen-

sionskassenkapitals verändert 

sich sowohl die Schulden- als 

auch die Vorsorgesituation. Das 

Pensionskassengesetz hat die 

Bezugsmodalitäten genau gere-

gelt, damit sich die Folgen nicht 

zu stark auf die fi nanzielle Ge-

samtsituation auswirken. 

Rahmenbedingungen

Die Wohneigentumsförderung 

kann bei selbst genutzten Lie-

genschaften geltend gemacht 

werden, nicht aber bei Ferien-

häusern oder Zweitwohnungen. 

Ist der Bezüger jünger als 50, 

darf das gesamte Vorsorgegut-

haben verwendet werden. Ab 

Alter 50 ist die Bezugshöhe be-

schränkt auf den höheren der 

folgenden Beträge:  Das Gutha-

ben mit Alter 50 oder die Hälfte 

des vorhandenen Sparkapitals 

zum Bezugszeitpunkt. Auszah-

lungen dürfen nur alle fünf Jah-

re und spätestens drei Jahre vor 

der Pensionierung erfolgen. Sie 

müssen im Minimum 20000 

Franken betragen. Wird die 

Liegenschaft zu einem späteren 

Zeitpunkt veräussert, muss das 

bezogene Kapital wieder in die 

Pensionskasse eingebracht wer-

den.

Beziehen oder verpfänden?

Bei einer Verpfändung dient das 

Pensionskassenguthaben der kre-

ditgebenden Bank als zusätz-

liche Sicherheit. Die maximale 

Höhe der Hypothek steigt da-

durch auf deutlich mehr als die 

üblichen 80 Prozent des Lie-

genschaftswertes. Dies hat hö-

here Zins- und Amortisations-

kosten zur Folge. Dafür werden 

aber weder Risiko- noch Alters-

leistungen in der zweiten Säule 

gekürzt. Bei einem Bezug des 

Vorsorgeguthabens fl iesst Ka-

pital aus der Pensionskasse in 

die Liegenschaft. Dadurch re-

duzieren sich die zukünftigen 

Wohnkosten, was theoretisch 

einen Teil der Kürzungen bei 

den Altersleistungen kompen-

siert. Der Versicherungsschutz 

im Falle von Invalidität oder 

Tod wird durch den frühzeiti-

gen Kapitalbezug aber bei den 

meisten Vorsorgeeinrichtungen 

stark reduziert. Dieser Leis-

tungsrückgang kann nur über 

eine private Risikoversicherung 

gedeckt werden.

Pensionskassenkapital für die 

Finanzierung von Wohneigen-

tum zu verwenden ist oftmals 

eine gute Lösung. Ob ein Bezug 

oder eine Verpfändung vorteil-

hafter ist, kann nicht pauschal 

beantwortet werden. Vielmehr 

zählen Faktoren wie die indivi-

duelle Steuersituation, Bestim-

mungen der Pensionskasse und 

die Gesamtvermögenssituation. 

Eine Gegenüberstellung der ver-

schiedenen Finanzierungsmög-

lichkeiten zeigt die jeweiligen 

Vor- und Nachteile transparent 

auf und reduziert die zukünf-

tigen Wohnkosten. 

Wohneigentumsförderung 

Der Traum der eigenen vier Wände kann bereits mit wenig Ei-

genkapital in Erfüllung gehen. Dank der Wohneigentumsför-

derung ist es möglich, Kapital der 2. Säule schon vor der Pen-

sionierung zur Finanzierung herbeizuziehen.  

Ratgeber■

Damian Gliott, 

VermögensPartner AG, 

081 250 46 46, www.

vermoegens-partner.ch

Ort Was Wann Adresse

■Mittwoch, 4. Juni

Chur Bilderbuch im Puppentheater, Kinder ab 4 Jahren 16 Uhr Figurentheater Arcas, Martinsplatz 8

Davos Platz Sebastian Krämers Schule der Leidenschaft 20.30 Uhr  Evang. Kirchgemeindehaus, Obere Strasse 12

■Donnerstag, 5. Juni

Chur Mittenberg Bike- und Laufrennen – mitmachen zählt 17 Uhr Waldhausstall

Chur Markenkern-Referat: Erfolgreiches Branding für KMU  17 Uhr  Aula HTW Chur, Ring-/Pulvermühlestr. 57

■Freitag, 6. Juni

Chur Clubbing 25+, Trend-Tanzparty 21 Uhr Alte Schoggifabrik, Wiesentalstrasse 7

Seewis Lesung: Lilly Bardill «Lebensgeschichten» 20 Uhr Rehabilitations-Zentrum

 

■Samstag, 7. Juni

Chur Churer Wochenmarkt mit einheimischen Produkten 8 Uhr Obere und Unter Gasse

Disentis/Mustér Michael Clayton. Filmvorführungen 20.30 Uhr Halle Cons

Fideris Irish-Konzert mit dem Duo Cunning Folk 18.30 Uhr  Schwimmbad Tobel

Maienfeld Wii-kend, Weindegustation im Weinkeller/Torkel  11 Uhr  Weingut Lampert, Lurgasse 7

Detailinformationen zu den Veranstaltungen und aktualisierter Kalender unter www.buendner-anzeiger.ch  Agenda. 
Die Agenda-Einträge sind gratis. Sie müssen jeweils bis spätestens Sonntag 24 Uhr für die folgende Ausgabe via Internet 
eingetragen werden: www.buendner-anzeiger.ch  Agenda  Agenda-Eintrag erfassen.
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